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I. DIE WICHTIGSTEN INFOS AUF EINEN BLICK 
 

Allgemeine Hinweise 
 
Bei dieser kombinierten Wahl am Sonntag,14. September 2025, gibt es einige 
Besonderheiten: 
▪ Jeder Wahlvorstand erhält ein Wählerverzeichnis. 
▪ Die Wahl des Integrationsrates erfolgt mit grauen Stimmzettelumschlägen. 
▪ Für jede Wahl (OB / Rat / BV) gibt es ein eigenes Vorschreibblatt, eine eigene 

Niederschrift und eine eigene Schnellmeldung. 
▪ Für die Wahl des Integrationsrates, die erst am Montag, 15. September 2025, 

durch einen eigenen Wahlvorstand ausgezählt wird, gibt es eine 
Teilniederschrift. 

 
Lesen Sie sich diesen Leitfaden bitte vor dem Wahltag und dem eventuellen 
OB-Stichwahl-Tag (28. September 2025) aufmerksam durch.  
 
Vorgaben für das korrekte Ausfüllen der Niederschriften und der 
Schnellmeldungen sowie deren jeweilige Übermittlung sind ebenso enthalten wie 
Anhaltspunkte für die Beurteilung von gültigen bzw. ungültigen Stimmzetteln. 
 
Fügen Sie bitte den einzelnen Niederschriften die geforderten Unterlagen bei. 
 
Dieser Leitfaden soll die Hinweise aus der Schulungsveranstaltung sowie der  
interaktiven Lernplattform (www.wahlhelfende-bonn.de) ergänzen und Ihnen als  
Arbeitspapier dienen, das Sie mit Ihren Notizen ergänzen können.  
 
Vielen Dank, die Wahlleitung. 
 
 

Wichtige Telefonnummern 
 
Wahlzentrale 
Hotline     0228 - 77 66 44 

Wahlvorstände 
Wahlhelfenden-Team   0228 - 77 35 01 

Schnellmeldung am Wahltag 0228 - 77 66 55 

Hinweis:  

Repräsentative Stimmbezirke sind  
055 / 062 / 081 / 082 / 103 / 126 / 143 / 221 / 263 / 426 
 

Wählerumfragen erfolgen in den Stimmbezirken 043 und 415 
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II. Termine 
 

Vor dem Wahltag 
 
Dienstag, 2. September 2025 
Mittwoch,  3. September 2025 
Donnerstag,  4. September 2025 
Donnerstag, 11. September 2025 
 
Schulungsveranstaltungen für die Wahlvorstehenden und Schriftführenden sowie 
die jeweiligen stellvertretenden Personen finden im Ratssaal (Stadthaus,  
Berliner Platz 2), statt. 
 
 

Am Tag vor der Wahl 
 
Samstag, 13. September 2025, 9 – 11 Uhr 

und im Falle einer Stichwahl (Oberbürgermeisterin / Oberbürgermeister) 

Samstag, 27. September 2025, 9 – 11 Uhr 
 
Ausgabe der Wahlunterlagen an die Wahlvorstehenden oder von diesen 
Beauftragten 

▪ der Stimmbezirke 011 – 165 im Stadthaus, Berliner Platz 2,  
Versteigerungssaal, Ebene P1, Aufzugsgruppe 2 

▪ der Stimmbezirke 211 – 276 in der Bezirksverwaltungsstelle Bad Godesberg, 
Verwaltungsgebäude Kurfürstenallee 2-3, Zimmer 154 und 156, „Neubau“ 

▪ der Stimmbezirke 311 – 377 in der Bezirksverwaltungsstelle Beuel,  
Rathaus, Friedrich-Breuer-Str. 65, Großer Sitzungssaal 

▪ der Stimmbezirke 411 – 436 in der Bezirksverwaltungsstelle Hardtberg,  
Rathaus, Villemombler Str. 1, Sitzungssaal 

  

Seite 4



Herausgeber: Die Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Wahlamt, August 2025 

 

III. DER WAHLKOFFER 
 

Inhaltskontrolle 
 
Nach Erhalt des Wahlkoffers am Samstag sofortige Überprüfung durch die 
Empfänger*innen: 
 
1. Kontrolle des Wählerverzeichnisses 

Richtige Stimmbezirksnummer, wie auf Einberufung und Wahlkoffer? 

2. Kontrolle der vier Stimmzettel-Gruppen 
Die vier Stimmzettel unterscheiden sich farblich wie folgt: 
▪ OB-Wahl (weiß)  
▪ Ratswahl (grün) 
▪ Wahl der jeweiligen Bezirksvertretung (rosa) 
▪ Integrationsratswahl (orange) 
 
In den repräsentativen Bezirken der Wahlstatistik befindet sich auf den 
Stimmzetteln ein zusätzlicher Aufdruck eines Kennbuchstabens A-M. 
Außerdem Angaben zu Geschlecht und Geburtsjahresgruppe. 

3. Kontrolle der sonstigen Unterlagen im Wahlkoffer 
Anwesenheitsliste, drei Vorschreibblätter (für die Kommunalwahlen in der 
jeweiligen Stimmzettelfarbe), drei Niederschriften, drei Schnellmeldungen, 
Wahlbekanntmachung, Umschläge zum Verpacken, Siegelmarken, Liste der für 
ungültig erklärten Wahlscheine, Schloss und Schlüssel für die Wahlurne, 
Sortierbox mit Büromaterial, Rechtsgrundlagen. 
 
Für eine bessere Übersicht wird für die Integrationsratswahl eine eigene 
orangene Einschlagmappe mit folgendem Inhalt ausgegeben:  
Vorbereiteter Umschlag „Wahl des Bonner Integrationsrates“, Satzung des 
Integrationsrates, rote Siegelmarken „Wahlamt“ sowie eine Teilniederschrift. 
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IV. DER WAHLSONNTAG 
 

Schichteinteilung im Wahlvorstand 
Schichteinteilung bitte vorher absprechen! 
 
▪ Die Wahlvorstehenden treten bereits vor dem Wahltag mit den Mitgliedern des 

Wahlvorstandes (telefonisch) in Verbindung, um die Schichteinteilung zu 
regeln.  

▪ Die Liste der Mitglieder des Wahlvorstandes erhalten die Wahlvorstehenden im 
Vorfeld der Wahlschulungen ausschließlich per E-Mail. 

▪ Bitte das Wahlamt per E-Mail (wahlhelfende@bonn.de) bis spätestens Freitag, 
12. September 2025, über die Schichteinteilung informieren. 

▪ Im Falle einer Stichwahl (Oberbürgermeisterin / Oberbürgermeister) bitte bis 
spätestens Freitag, 26. September 2025. 

 
Sie können die abgesprochenen Schichten hier eintragen: 

 

 

Wichtig: Sowohl während der Wahlhandlung als auch bei der jeweiligen 
Ergebnisermittlung müssen die Wahlvorstehenden und die Schriftführenden 
oder deren jeweilige Stellvertretung präsent sein. 
 

Der Wahlvorstand ist während der Wahlhandlung (8 Uhr bis 18 Uhr) 
beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. 
 

Während der Feststellung und Ermittlung der jeweiligen Wahlergebnisse (ab 
18 Uhr) müssen mindestens fünf Mitglieder anwesend sein. 
 

ALLE anwesenden Mitglieder müssen alle Wahlniederschriften 
unterschreiben! 

Funktion  
Name  
(und telefonische Erreichbarkeit) 

Dienstzeit 
(von ... bis ...) ab 17.30 Uhr alle 

wahlvorstehende Person   

stellvertretende 
wahlvorstehende Person 

  

schriftführende Person   

stellvertretende 
schriftführende Person 

  

beisitzende Person   

beisitzende Person   

beisitzende Person   

beisitzende Person   

beisitzende Person   
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Zusammentreffen des Wahlvorstandes  
 
Sonntag, 14. September 2025 

und im Falle einer Stichwahl (Oberbürgermeisterin / Oberbürgermeister) 

Sonntag, 28. September 2025  

bis 7.30 Uhr Mitglieder des Wahlvorstandes finden sich im Wahlraum  
ein 

ab 7.30 Uhr Treffen der Vorbereitungen im Wahlraum 
um 8 Uhr  Öffnung des Wahlraums 
um 17.30 Uhr Alle Mitglieder des Wahlvorstandes finden sich wieder im  

Wahlraum ein 
um 18 Uhr  Ende der Stimmabgabe 
ab 18 Uhr  Beginn Ergebnisermittlung 
 
 

Vorbereitende Arbeiten am Wahlsonntag 
auch im Falle einer Stichwahl (Oberbürgermeisterin / Oberbürgermeister) 

 
Bitte kontrollieren Sie bereits auf dem Weg zu dem Wahlraum: 
Im und am Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor 
dem Zugang zu dem Gebäude ist jede Beeinflussung der Wählenden durch Wort, 
Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten.  
Plakate müssen entfernt, entsprechende Aktionen unterbunden und im Anschluss 
dokumentiert werden.  
 
Die Mitglieder des Wahlvorstandes dürfen während ihrer Tätigkeit keine auf eine 
politische Überzeugung hinweisende Zeichen tragen. Außerdem gilt für sie das 
Verbot der Gesichtsverhüllung. 
 

Die Wahlvorstehenden eröffnen die Wahlhandlung damit, dass sie alle weiteren 
Mitglieder auf ihre Verpflichtung zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und 
zur Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt 
gewordenen Angelegenheiten hinweisen. 
Auch beim Schichtwechsel müssen die dann eingetroffenen Mitglieder des 
Wahlvorstandes entsprechend verpflichtet werden. 

 
 

Einrichten des Wahlraums 

▪ Tische zusammenstellen.  
▪ Wahltisch für den Wahlvorstand aufstellen. 
▪ Zwei Wahlkabinen aufstellen (eine dritte im Bedarfsfall) und einen 

dokumentenechten Stift in jeder Wahlkabine auslegen, ggf. anbinden. 
▪ Kontrolle der Wahlurne durch den Wahlvorstand - diese muss jetzt leer sein. 
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▪ Verschließen der Wahlurne. 
Die Wahlvorstehenden nehmen den Schlüssel in Verwahrung.  
Die Wahlurne darf erst nach 18 Uhr wieder geöffnet werden! 

▪ Hinweisschilder „Wahlraum“ anbringen. 
Bei mehreren Wahlräumen in einem Gebäude bitte die entsprechende 
(Richtungs-)Kennzeichnung aufhängen. 

▪ Die Wahlbekanntmachung und jeweils einen der vier verschiedenen - als 
solche deutlich gekennzeichnete - Musterstimmzettel für die Wahl gut 
sichtbar am Eingang des Gebäudes oder des Wahlraums aushängen. 

▪ Auch bei einer eventuellen Stichwahl zum Oberbürgermeisteramt am 28. 
September 2025 bitte die Wahlbekanntmachung sowie einen 
Musterstimmzettel aushängen. 

▪ Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit der Wahlvorstehenden. 
 

Beispiel für einen bewährten Aufbau: 

 
 
 
 
 

Bitte beachten Sie: 
▪ Die Tische für den Wahlvorstand müssen von allen Seiten frei zugänglich sein. 

▪ Die Wahlkabinen sind so anzuordnen, dass keine Einsichtnahme (z.B. durch 
dahinterliegende Fenster) möglich ist. 
 

 

Beisitzende Schriftführende 

Wahlurne 

Wahlkabinen 

Wahlvorstehende und Beisitzende 
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Zur Hintergrundinformation § 40 Absatz 3 Kommunalwahlordnung: 

„Der Wähler begibt sich in die Wahlkabine, kennzeichnet dort seinen Stimmzettel 
und faltet ihn so zusammen, dass bei der Abgabe von Umstehenden nicht erkannt 
werden kann, wie er gewählt hat. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder 
gefilmt werden. Danach tritt er wieder an den Tisch des Wahlvorstandes und wirft 
den Stimmzettel in die Wahlurne. Der Schriftführer vermerkt erst dann die 
Stimmabgabe im Wählerverzeichnis in der dafür bestimmten Spalte.“ 
 
 

Aufgabenverteilung im Wahlvorstand 
 
▪ Vergewissern Sie sich vor 8 Uhr: Ist der Wahlvorstand - wie abgesprochen - 

komplett? 
 
▪ Sind zu diesem Zeitpunkt mindestens zwei Mitglieder Ihres Wahlvorstandes 

nicht erschienen oder ist kurzfristig bekannt geworden, dass während des 
gesamten Wahltages durch fehlende Mitglieder die Beschlussfähigkeit nicht 
gesichert werden kann, so fordern Sie bitte telefonisch bis spätestens 8:15 
Uhr Ersatzmitglieder an 

 
Stadtbezirk Bonn   011 – 165  0228 - 77 35 01 
Stadtbezirk Bad Godesberg 211 – 276  0228 - 77 51 40 
Stadtbezirk Beuel    311 – 377  0228 - 77 49 53 / 49 16 
Stadtbezirk Hardtberg  411 – 436  0228 - 77 47 19 / 47 02 

 
▪ Bitte tragen Sie die Mitglieder Ihres Wahlvorstandes, die nicht erschienen sind, 

unbedingt in den Vordruck “Ausfälle am Wahltag” ein. 
Dieser befindet sich im Wahlkoffer auf der Rückseite des Organisationsplans. 
 

▪ Tagsüber fallen kontinuierlich folgende Arbeiten an:  
▪ Der Wahlvorstand regelt den Zugang bei Andrang vor sowie im Wahlraum. 

 

▪ Entgegennahme der Wahlbenachrichtigung und deren Überprüfung mit Hilfe 
des Wählerverzeichnisses durch die Schriftführenden. 
Wegen einer möglichen Stichwahl (OB-Amt) muss die 
Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahlen 2025 an die 
Wählenden zurückgegeben werden! 
 

▪ Die Schriftführenden vermerken die Stimmabgabe durch einen Haken im 
Wählerverzeichnis (siehe Anhang, Seite 30). 
 

▪ Kann die Legitimation nicht durch die Wahlbenachrichtigung erfolgen, 
dienen hierfür Personalausweis, Reisepass o.ä.. 

 

▪ Entgegennahme und Überprüfung von Wahlscheinen durch die 
Wahlvorstehenden. 
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▪ Ausgabe der drei Stimmzettel für die Kommunalwahlen durch die 
Beisitzenden. Sowie bei Bedarf eines orangenen Stimmzettels und eines 
grauen Stimmzettelumschlages für die Integrationsratswahl. 
 

▪ Regelmäßige Überprüfung der Wahlkabinen durch ein Mitglied des 
Wahlvorstandes. 

 

▪ Die Wahlurne muss permanent im Blick eines Mitgliedes des 
Wahlvorstandes sein. 

 

▪ Sehbehinderte Wahlberechtigte können zur Unterstützung eine sogenannte 
Stimmzettelschablone nutzen, mit deren Hilfe sie eigenständig abstimmen 
können. Diese Schablone werden von den jeweiligen Wahlberechtigten 
selbst mitgebracht. 

 

Zur Unterscheidung der Stimmzettel der verschiedenen Kommunalwahlen 
sind diese wie folgt gelocht: 
kein Loch  → Ratswahl (grün) 
ein Loch   → OB-Wahl (weiß) 
zwei Löcher  → Wahl der Bezirksvertretung (rosa) 
 

Hinweis:  
Für den Stimmzettel der Integrationsratswahl gibt es keine entsprechende 
Stimmzettelschablone. Ebenfalls enthält der Stimmzettel keine weiteren 
Unterscheidungsmerkmale. 
 

▪ Wahlberechtigte, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung 
nicht in der Lage sind, ihren Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder 
selbst in die Urne zu werfen, dürfen eine Hilfsperson mit in die Wahlkabine 
nehmen. Hilfsperson kann auch ein von der wahlberechtigten Person 
bestimmtes Mitglied des Wahlvorstandes sein. 

 
In der Praxis hat sich bewährt, die einzelnen Zuständigkeiten im Wahlvorstand 
genau zuzuweisen! 
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V. DAS WÄHLERVERZEICHNIS  
(siehe Anhang, Seite 30 und 31) 
 

Wichtige Informationen 
 
Schriftführende: 
Wählerverzeichnis vor 8 Uhr bitte einmal durchsehen! 

Jeder Wahlvorstand erhält am 14. September 2025 ein gemeinsames 
Wählerverzeichnis für die Kommunalwahlen und die Integrationsratswahl. 
 

Bei einer eventuellen OB-Stichwahl (28. September 2025) wird Ihnen ein 
überarbeitetes Wählerverzeichnis ausgehändigt.  
 
 
Das Wählerverzeichnis ist das wichtigste Dokument im Wahlraum! 
 

 
▪ NUR die Personen, die im Wählerverzeichnis aufgelistet sind, dürfen in „Ihrem” 

Wahlraum wählen, sofern in der Spalte „KW bzw. IR” (= Stimmabgabe) - bei 
eventueller Stichwahl „OB“ - noch nichts eingetragen ist. 
 

▪ Diese Spalte kennzeichnen die Schriftführenden mit einem Haken, wenn die 
wahlberechtigte Person gewählt hat. 
 

▪ Personen mit einem „W” (= Wahlschein) in der Spalte “ KW bzw. IR” - bei 
eventueller Stichwahl „OB“ - können ihre Stimme nur mit einem gültigen 
Wahlschein abgeben.  
Ohne Wahlschein dürfen sie nicht wählen.  
(siehe hierzu „Umwandlung Briefwahl in Urnenwahl“, Seite 17) 
 

▪ Personen, bei denen in der Stimmabgabespalte der Buchstabe  
„G“ (= gestrichen) eingetragen ist, sind in Bonn nicht mehr zur Wahl zugelassen. 

 
▪ Ist bei einer Person in der Spalte „KW bzw. IR“ - bei eventueller Stichwahl  

„OB“ - ein „N“ vermerkt, besteht für diese Wahl kein Wahlrecht.  
  

 

Goldene Regel: 
Sie dürfen das amtlich abgeschlossene Wählerverzeichnis weder 
ergänzen noch korrigieren!  
Sperrvermerke dürfen nicht eigenmächtig gestrichen werden, um 
z.B. Personen widerrechtlich die Wahl zu ermöglichen. Änderungen 
dürfen nur auf Anweisung der Wahlzentrale vorgenommen werden! 
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Das Wählerverzeichnis ist folgendermaßen aufgebaut 
(siehe Anhang, Seite 30 und 31): 

▪ Erste Spalte: lfd. Nummer des Wählerverzeichnisses. 

▪ Spalte „Wahlberechtigter“: Wahlberechtigte, straßenweise in alphabetischer 
Reihenfolge und innerhalb einer Straße nach Hausnummern sortiert.  
Sind in einem Haus mehrere Wahlberechtigte gemeldet, sind sie in 
alphabetischer Reihenfolge ihres Namens aufgeführt. 

▪ Spalte „geb“: Geburtsdaten der Wahlberechtigten 

▪ Spalten „KW“ bzw. „IR“:  
Variante 1 „W“, wenn die Person einen Wahlschein erhalten hat.  
Sofern ein Eintrag erfolgt ist, darf die Person nicht mehr in Ihrem Wahlraum 
wählen - es sei denn, sie legt einen gültigen Wahlschein für diesen Wahlbezirk 
vor. 
 

Variante 2 „G“ (= gestrichen), wenn die Person in Bonn nicht mehr 
wahlberechtigt ist. 
Sofern in dieser Spalte ein Eintrag erfolgt ist, kann diese Person nicht mehr bei 
Ihnen im Wahlraum wählen. 

In der nachfolgenden Spalte „Bemerkungen“ ist bei beiden Varianten ein 
entsprechender Eintrag vorgenommen. 
 

Variante 3 Kein Eintrag in der Spalte „KW“ bzw. „IR“ (= Stimmabgabe), die 
Person ist wahlberechtigt. Ihr können jeweils die entsprechenden Stimmzettel 
ausgehändigt werden.  
Danach, spätestens bei der Stimmabgabe, haben die Schriftführenden in den 
Spalten „KW“ bzw. „IR“ einen Haken zu machen. 
 

Variante 4 „N“, wenn die Person für diese Wahl nicht wahlberechtigt ist.  

 

Hinweis: 
Bei dem für eine eventuelle Stichwahl (OB-Amt) überarbeiteten 
Wählerverzeichnis wird für die Stimmabgabe nur noch die Spalte „OB“ 
aufgeführt (siehe Anhang, Seite 31).  
 

 
 

Nachträge finden Sie unsortiert am Ende des 
Wählerverzeichnisses! 
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Der Abschluss eines Wählerverzeichnisses  
(siehe Anhang, Seite 32 und 33) 

 
▪ Dem Wählerverzeichnis sind vorgeheftet die 

„Beurkundung des Abschlusses des Wählerverzeichnisses für die 
Kommunalwahl am 14.09.2025” 

und  

„Beurkundung des Abschlusses des Wählerverzeichnisses für die 
Integrationsratswahl am 14.09.2025“ 

▪ Die Zahlen mit den Kennbuchstaben aus dem Abschluss 

A 1 

A 2 

A 1 + A 2  

müssen in die Niederschrift in den Abschnitt 4 „Wahlergebnis” übernommen 
werden. 
Hinweis: Die A-Werte sind in der Schnellmeldung NICHT voreingetragen.  

▪ Der Abschluss eines Wählerverzeichnisses bezieht sich auf die wahlbe-
rechtigten Personen. In die Niederschrift wird die Zahl aus dem Abschluss des 
Wählerverzeichnisses übernommen. Eine Zählung der im Wählerverzeichnis 
tatsächlich eingetragenen Personen durch den Wahlvorstand unterbleibt! 

▪ Bekannt gewordene Mängel oder Unrichtigkeiten (z.B. falsch geschriebener 
Name o.ä.) sind daher in das dafür vorgesehene Formular einzutragen. 
Die zuständige Meldebehörde kann daraufhin nach der Wahl ihre Daten 
überprüfen und gegebenenfalls berichtigen. 
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VI. DIE WAHLUNTERLAGEN 
 

Wahlbenachrichtigung und Wahlberechtigung 
 
Das bringen die meisten Wahlberechtigten mit in den Wahlraum: 

Wahlbenachrichtigung im Briefformat (siehe Anhang, Seite 34) 

oder 

Personalausweis bzw. Reisepass 

 

 

 
Die Wahlbenachrichtigung reicht zur Legitimation aus 
Nach § 40 Abs. 1 Satz 2 Kommunalwahlordnung haben die Wählenden die 
Wahlbenachrichtigung auf Verlangen vorzulegen.  
Wenn die Wahlbenachrichtigung nicht vorliegt, muss sich die Person ausweisen  
(z. B. durch Lichtbildausweis, Kreditkarte). Können auch keine Ausweispapiere 
vorgelegt werden, sind gezielte Fragestellungen zu Daten von Angehörigen oder 
Personen, die im gleichen Haus wohnen, im Wählerverzeichnis zur Identifizierung 
möglich. 
Wenn die wahlberechtigte Person einem Mitglied des Wahlvorstandes persönlich 
bekannt ist, reicht dies zur Legitimation aus. 
 

Wegen einer möglichen Stichwahl (OB-Amt) am 28. September 2025 muss die 
Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahlen an die Wählenden 
zurückgegeben werden! 
 

Vorderseite 

Rückseite 
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Die Wahlscheine  
(siehe Anhang, Seite 35 und 36) 

 
▪ Der Wahlschein ist ein urkundlicher Nachweis über das Wahlrecht.  

Wahlscheine werden auf Antrag ausgestellt und in der Regel für die Briefwahl 
genutzt. 
 

▪ Bei den Wahlen am 14. September 2025 gibt es zwei mögliche Wahlscheine:  
▪ Wahlschein für die Wahl der Oberbürgermeisterin / des 

Oberbürgermeisters und die Wahl des Rates und der Bezirksvertretung 
in der Bundesstadt Bonn 

▪ Wahlschein für die Wahl des Integrationsrats in der Bundesstadt Bonn 
 

▪ Grundsätzlich können Briefwählende in Ihrem Wahlraum nicht noch einmal 
wählen, weil sie durch den Eintrag „W“ in der Stimmabgabespalte im 
Wählerverzeichnis gesperrt sind. 
 

▪ Wenn Wahlberechtigte dennoch mit einem auf sie ausgestellten Wahlschein 
(Identität prüfen!) in Ihren Wahlraum kommen (eher die Ausnahme), prüfen Sie, 
ob es sich um einen gültigen Wahlschein für die Bundesstadt Bonn und den 
zutreffenden Wahlbezirk handelt. In diesem Fall behalten Sie den Wahlschein 
ein und geben jeweils einen Stimmzettel für die Wahl aus. Ein Vermerk im 
Wählerverzeichnis ist nicht zulässig. 
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VII. DIE STIMMABGABE 
 
8 Uhr bis 18 Uhr 
 

Der Ablauf  
 
1. Die Wahlberechtigten kommen einzeln zum Tisch des Wahlvorstandes und 

legen die Wahlbenachrichtigung vor. 
▪ Sollten Wahlberechtigte keine Wahlbenachrichtigung vorweisen, ist 

zunächst die Identität durch Vorlage eines Ausweises oder auf andere 
geeignete Art nachzuweisen (vgl. Seite 14). 

2. Die Schriftführenden nehmen die Wahlbenachrichtigung entgegen und prüfen 
die Wahlberechtigung. 
▪ Vergleich der laufenden Nummer auf der Wahlbenachrichtigung mit der 

laufenden Nummer im Wählerverzeichnis. 
▪ Steht die Person im Wählerverzeichnis? 
▪ In der Spalte „KW“ bzw. „IR ” (bei eventueller Stichwahl „OB“) darf noch kein 

Eintrag sein. 
▪ Haken = Person hätte bereits bei Ihnen gewählt 
▪ „W” = Briefwahl 
▪ „G” = gestrichen / nicht wahlberechtigt oder  
▪ „N“ = für diese Wahl besteht kein Wahlrecht 

▪ Für welche Wahl / Wahlen gilt die Wahlberechtigung? 
 
Anschließend erfolgt wegen der möglichen Stichwahl (OB-Amt)  
am 28. September 2025 die Rückgabe der Wahlbenachrichtung! 

3. Die Beisitzenden händigen die Stimmzettel (OB / Rat / BV) aus, gegebenfalls 
auch den orangefarbenen Stimmzettel mit dem grauen Stimmzettelumschlag 
für die Integrationsratswahl. 

4. Der jeweilige Stimmzettel muss in der Wahlkabine gekennzeichnet und so 
(nach innen) gefaltet werden, dass die Kennzeichnung außerhalb der Wahlurne 
nicht zu erkennen ist. Andernfalls sind Wählende zurückzuweisen. 
Der Stimmzettel für die Integrationsratswahl muss sich im verschlossenen 
grauen Stimmzettelumschlag befinden. 

5. Videos, Fotos und sog. Selfies sind in der Wahlkabine unzulässig. 

6. Die wählende Person wirft die korrekt gefalteten Stimmzettel – gegebenfalls den 
grauen Stimmzettelumschlag mit dem Stimmzettel für die Integrationsratswahl 
- in die Wahlurne. 
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7. Die Schriftführenden vermerken jetzt die Stimmabgabe durch einen Haken im 
Wählerverzeichnis bei der jeweiligen Wahl („KW“ und/oder „IR“ - bei eventueller 
Stichwahl „OB“). 
 

Keine roten oder orangenen Wahlbriefe (Briefwahl) annehmen! 
Sollte jemand bei Ihnen im Wahlraum einen Wahlbrief abgeben wollen,  
weisen Sie die Person bitte darauf hin, dass die Wahlbriefe bis 16 Uhr nur 
noch im Stadthaus, Berliner Platz 2, abgegeben werden können und Sie 
dorthin keinen Transport übernehmen oder sicherstellen können. 

 
 
Umwandlung Briefwahl in Urnenwahl 
 
Sollte es sich bei der Person, die einen Wahlbrief im Wahlraum abgeben möchte, 
um die jeweilige wahlscheininhabende Person handeln (bitte anhand eines 
Lichtbildausweises überprüfen!), können Sie ihr die Möglichkeit anbieten, vor Ort 
zu wählen bzw. die Briefwahl in eine Urnenwahl „umzuwandeln“. 
 
1. Personenidentität der laut Wahlschein berechtigten Person anhand eines 

Lichtbildausweises feststellen. 
▪ Besteht keine Personenidentität, die Wahlunterlagen zurückgeben. 

2. Wurde der Wahlschein von der Bundesstadt Bonn für den in Ihrem Wahlraum 
zutreffenden Wahlbezirk ausgestellt? 
▪ Falls nicht, die wählende Person zurückweisen und den Wahlschein sowie 

die übrigen Briefwahlunterlagen an sie zurückgeben. 

3. Ist es ein Wahlschein für die aktuelle Wahl? 
▪ Falls nicht, den Wahlschein und die übrigen Briefwahlunterlagen 

einbehalten und die Person nicht zur Wahl zulassen. 

4. Ist der Wahlschein gültig? 
▪ Vergleich der Wahlscheinnummer mit der im Wahlkoffer enthaltenen Liste 

der für ungültig erklärten Wahlscheine. 
▪ Falls ungültig, den Wahlschein und die übrigen Briefwahlunterlagen 

einbehalten und die Person nicht zur Wahl zulassen. 

5. Den gültigen Wahlschein einbehalten. 

6. Die übrigen Briefwahlunterlagen (entsprechende Stimmzettel und 
dazugehöriger Umschlag) durch die wählende Person in Ihrem Beisein 
vernichten lassen. 

7. Neue Stimmzettel sowie gegebenenfalls Stimmzettelumschlag aushändigen 
und wählen lassen. 

 
Ein Stimmabgabevermerk oder ein Nachtrag im Wählerverzeichnis darf 
nicht erfolgen!  
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VIII. FESTSTELLUNG DER WAHLERGEBNISSE 
 
Hinweis:  
▪ Es müssen nacheinander drei Wahlen bearbeitet werden (siehe Seite 21). 
▪ Für jede Wahl gibt es ein Vorschreibblatt, eine Niederschrift und eine 

Schnellmeldung, die sich im Aufbau ähneln. 
▪ In der Anlage sind exemplarisch die Formulare für die Wahl des Rates 

beigefügt. (siehe Seiten 44-53). 
 
 

Zählung der Wählenden 
 
um 18 Uhr Bekanntgabe des Ablaufs der Wahlzeit durch die  

Wahlvorstehenden  
 
▪ Ab diesem Zeitpunkt sind nur noch die Wahlberechtigten zur Stimmabgabe 

zuzulassen, die vor Ablauf der Wahlzeit erschienen sind und sich im Wahlraum 
oder aus Platzgründen davor befinden. 

▪ Nach Ablauf der Wahlzeit eintreffenden Personen ist der Zutritt zur 
Stimmabgabe zu versperren. 

▪ Bei einer Warteschlage sollte sich um 18 Uhr eine beisitzende Person an das 
Ende der Schlange stellen. 

▪ Nachdem die vor Ablauf der Wahlzeit erschienenen Wahlberechtigten ihre 
Stimme abgegeben haben, erklären die Wahlvorstehenden die Wahlhandlung 
(an der geöffneten Tür) für geschlossen.  

▪ Auch in der Übergangszeit während der letzten Stimmabgabe, also zwischen 
Sperrung des Zutritts zum Wahlraum zur Stimmabgabe und dem Schluss der 
Wahlhandlung, muss die Öffentlichkeit der Wahl bestehen bleiben. 

▪ Personen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch wählen wollen, sind abzuweisen! 
▪ Die Tische sind frei zu räumen und nicht ausgegebene Stimmzettel zur Seite zu 

legen.  

Nachdem alle nicht ausgegebenen Stimmzettel entfernt wurden: 
(siehe auch 2.10 der Niederschrift) 

▪ Zählung der Haken im Wählerverzeichnis (= Stimmabgaben) und der 
eingenommenen gültigen Wahlscheine (getrennt Kommunalwahlen und 
Integrationsratswahl). 

▪ Öffnung der Wahlurne. 
▪ Stimmzettel und Stimmzettelumschläge herausnehmen, entsprechend nach 

OB-Wahl (weiß), Rat (grün), Bezirksvertretung (rosa) und Integrationsrat 
(graue Stimmzettelumschläge) sortieren und jeweils zählen. 
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▪ Die Anzahl der grauen Stimmzettelumschläge zur Integrationsratswahl in 
eine Teilniederschrift für die Integrationsratswahl eintragen (Zahl der 
Wählenden und Zahl der Stimmzettelumschläge). 

 

Mögliche Probleme und deren Ursachen:  

▪ Weniger graue Stimmzettelumschläge als Stimmabgabevermerke: 
Möglicherweise hat eine Person den Stimmzettelumschlag nicht in die Urne 
geworfen und der Stimmabgabevermerk wurde bereits gemacht. 

▪ Mehr Stimmzettelumschläge als Stimmabgabevermerke: 
Es wurde vergessen, einen Stimmabgabevermerk anzubringen. 

 

Wichtig:  
▪ Diese Stimmzettelumschläge in den Paketumschlag packen, der bereits mit 

dem Aufkleber „Wahl des Bonner Integrationsrates“ gekennzeichnet ist. 
Darauf bitte die Anzahl der Stimmzettelumschläge vermerken und den 
Umschlag mit der roten Siegelmarke versiegeln. 

▪ Die Teilniederschrift von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes 
unterschreiben lassen, mit dem versiegelten Umschlag für die Rückgabe 
beim Annahmeteam bereitlegen und NICHT in den Koffer packen (siehe 
auch Seite 29). 

 
▪ Idealerweise sollte jetzt die Summe der Haken (= Stimmabgaben) und der 

eingenommenen gültigen Wahlscheine für die Kommunalwahlen mit der Anzahl 
der Stimmzettel übereinstimmen. Andernfalls ist die Zählung einmal zu 
wiederholen. 

▪ Wenn sich trotz wiederholter Zählung keine Übereinstimmung ergibt, gilt die 
Zahl der Stimmzettel als Zahl der Wählenden. 

 
Mögliche Probleme und deren Ursachen:  

▪ Weniger Stimmzettel als Stimmabgabevermerke: 
Möglicherweise hat eine Person einen oder mehrere Stimmzettel nicht in die 
Urne geworfen und der Stimmabgabevermerk wurde bereits gemacht. 

▪ Mehr Stimmzettel als Stimmabgabevermerke: 
Es wurde vergessen, einen Stimmabgabevermerk anzubringen. 

▪ Gegebenenfalls eine Begründung für die mögliche Abweichung zwischen der 
Anzahl der Stimmzettel und der Stimmabgabevermerke in die dafür 
vorgesehenen Zeilen in Abschnitt 3.21 der Niederschrift angeben. 

 
 
 
 
 
 

Seite 19



Herausgeber: Die Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Wahlamt, August 2025 

 

Die Schriftführenden tragen in die jeweilige Niederschrift ein: 

▪ Zahl der Stimmzettel unter Abschnitt 3.21 a) 
▪ Zahl der Stimmabgabevermerke unter Abschnitt 3.21 b)  
▪ Zahl der Wahlscheinwählenden unter Abschnitt 3.21 c)  

(= eingenommene gültige Wahlscheine) 

 
Die Zahl der Stimmabgaben plus eingenommene Wahlscheine muss der Zahl der 
Stimmzettel entsprechen.  
Also: b) plus c) sollte a) ergeben. 
 
Die Anzahl der Stimmzettel, also aller Wählenden von Ziffer 3.21 a), wird unter 

Ziffer 4 „Wahlergebnis“ bei B1 „Wähler/innen im Stimmbezirk“ und gleichzeitig in 

die Zeile B „Wähler/innen insgesamt“ eingetragen. 

Bitte ignorieren Sie die Zeile B2 „Briefwähler/innen“. Dort sind keine Eintragungen 

vorzunehmen!  
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Ergebnisermittlung der einzelnen Wahlen im Stimmbezirk 
 
Die jeweiligen Stimmen müssen aufgrund der gesetzlichen Regelung in  
dieser Reihenfolge gezählt / ermittelt werden: 
 
1. Wahl der Oberbürgermeisterin / des Oberbürgermeisters 
2. Wahl des Rates 
3. Wahl der Bezirksvertretung 
 
Das bedeutet: 
▪ Alle Wahlen werden getrennt voneinander – also nacheinander - bearbeitet.  
▪ Nacheinander werden für die einzelnen Wahlen jeweils alle Stimmzettel 

gezählt. Nach der Zählung kann das jeweilige Wahlergebnis im Stimmbezirk 
ermittelt werden. 
Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, dass Wählende ihre Stimmen nicht für jede 
der drei Wahlen abgeben. Die Anzahl der Stimmzettel könnte deshalb pro Wahl 
variieren. 

▪ Mit der Ergebnisermittlung im Stimmbezirk für die nächste Wahl darf erst 
begonnen werden, wenn die vorherige Wahl vollständig abgeschlossen wurde, 
d. h. die Niederschrift gefertigt, die Schnellmeldung durchgegeben und alle 
Unterlagen gepackt wurden.  

 
 

Sortieren der Stimmzettel (der jeweiligen Wahl) 
 
ab 18 Uhr Sortieren der Stimmzettel 
 
Zunächst sortiert der Wahlvorstand die Stimmzettel wie folgt: 
(siehe auch 3.41 der Niederschrift) 

 

Stapel A 

(D1 bis DX) 

Stimmen zweifelsfrei gültig 
Innerhalb des Stapels A erfolgt die Sortierung getrennt nach den 
Kandidierenden / Parteien / politischen Vereinigungen 

Stapel B 

(C) 

Stimmen ungültig 
= ungekennzeichnete, leere Stimmzettel 

Stapel C 

(C und D) 

Beschlussfälle 
= Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben. 
Für jeden Einzelfall muss der Wahlvorstand am Ende über die 
Gültigkeit oder Ungültigkeit beschließen 

 
WICHTIG!  
Alle Stimmzettel müssen dem korrekten Stapel zugeordnet werden! 
Deshalb unbedingt vor der Zählung die Sortierung überprüfen! 
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Auszählen der Stimmen der einzelnen Stapel und Eintragung in das 
Vorschreibblatt (der jeweiligen Wahl) 
(In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie bitte wie nachfolgend beschrieben verfahren) 

 

Stapel A - Stimmen zweifelsfrei gültig 

Schritt Vorgehensweise  Hinweise 

01 Stimmzettel werden nach der Reihenfolge 
der Kandidierenden / Parteien / politischen 
Vereinigungen sortiert und gezählt. 

 

02 Das jeweilige Ergebnis wird von den 
Wahlvorstehenden laut angesagt. 

 

03 Die Ergebnisse werden zunächst in das 
Vorschreibblatt in die Zeilen D1 bis DX 
„Gültige Stimmen“ eingetragen. 

▪ Das Vorschreibblatt 
befindet sich im Koffer. 

▪ Erfahrungsgemäß sind 
damit bereits ca. 80% 

der abgegebenen 
Stimmen ausgezählt. 

04 Die Stimmzettel kommen in die jeweils dafür 
vorgesehenen Umschläge. 
Für die jeweils Kandidierenden / jede 
Partei / jede politische Vereinigung ist ein 
gesonderter Umschlag zu verwenden. 

▪ Nutzen Sie bitte die 
vorbereiteten Aufkleber 
(mit Namen der 
einzelnen 

Kandidierenden / Partei 
/ politischen 
Vereinigung) zur 
Kennzeichnung. 

▪ Die Umschläge erst 
nach Durchgabe der 

Schnellmeldung 
versiegeln. 

 
 

Stapel B - Stimmen ungültig 
= ungekennzeichnete, leere Stimmzettel 

Schritt Vorgehensweise Hinweise 

01 Ungekennzeichnete Stimmzettel zählen.  

02 Das Ergebnis in Zeile C „Ungültige Stimmen“ 
des Vorschreibblattes eintragen. 

Das Vorschreibblatt 
befindet sich im Koffer. 

03 Die Stimmzettel kommen in den dafür 
vorgesehenen Umschlag der jeweiligen 
Wahl. 

▪ Nutzen Sie bitte den 
vorbereiteten Aufkleber 
zur Kennzeichnung. 

▪ Den Umschlag erst 
nach Durchgabe der 
Schnellmeldung 

versiegeln. 

Seite 22



Herausgeber: Die Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Wahlamt, August 2025 

 

 

Stapel C - Beschlussfälle  
= Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben 

Schritt Vorgehensweise Hinweise 

01 Jetzt prüft der Wahlvorstand jeden 
einzelnen Stimmzettel des Stapels C und 
entscheidet über Gültigkeit oder 
Ungültigkeit. Die Beschlussfassung erfolgt 
im Wahlvorstand gemeinsam. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme der 
wahlvorstehenden Person den Ausschlag. 
Den Beschluss auf der Rückseite des 
Stimmzettels schriftlich dokumentieren. 

Alle Stimmzettel, über die 
der Wahlvorstand 

beschlossen hat, sind mit 
einer laufenden Nummer zu 
versehen. 

02 Die Ergebnisse  
▪ in die Zeilen D1 bis DX „Gültige Stimmen“ 
bzw.  
▪ in die Zeile C „Ungültige Stimmen“  
des Vorschreibblattes eintragen. 

Das Vorschreibblatt 
befindet sich im Koffer. 

03 Alle nicht eindeutig gekennzeichneten 
Stimmzettel aus dem Stapel C, über die 
beschlossen wurde, kommen in einen roten 
Umschlag „Anlage zur Niederschrift“. 

Den Umschlag NICHT 
versiegeln. 

 
Hinweise, ob Stimmen gültig oder ungültig sind, finden Sie auf den Seiten 
41 bis 43 im Anhang. 
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Ermittlung des Gesamtergebnisses und Prüfung (der jeweiligen Wahl) 
 

Schritt Vorgehensweise  

01 Die Schriftführenden addieren die Zahlen der „Ungültigen Stimmen“ 
(Nummer 3.41 b und 3.45 der Niederschrift) und tragen das Ergebnis 
in der Zeile C ein. 

02 Im Anschluss daran werden die gültigen Stimmen (D1 bis DX) in die 
Zeile D eingetragen. 

03 Zum Schluss überprüfen die Schriftführenden das Ergebnis mit 
folgender Plausibilitätsprüfung: 
C + D = B Wähler/innen insgesamt 

04 Nachdem die Plausibilitätsprüfung erfolgt ist und keine Fehler 
festgestellt wurden, übertragen die Schriftführenden die Ergebnisse 
vom Vorschreibblatt in die Schnellmeldung. 

  
Hinweis: Bei der Integrationsratswahl werden in der endgültigen Niederschrift 
(die erst bei der Stimmenauszählung am Montag, 15. September 2025 ausgefüllt 
wird) lediglich die aus der Abschlussverfügung zu entnehmenden Zahlen der 
Wahlberechtigten sowie die am Vortag in den 177 Stimmbezirken ermittelten 
Zahlen als Summe der Wählenden eingetragen. 
Bitte beachten Sie dazu auch die Angaben in der Teilniederschrift zur 
Integrationsratswahl von Sonntag, 14. September 2025. 
 
 

Durchgabe der Schnellmeldung (der jeweiligen Wahl) 
(siehe Anhang, Seite 53) 
 

an die Wahlzentrale durch die Wahlvorstehenden 
 
Nach der Auszählung und der Eintragung der Ergebnisse in das Vorschreibblatt ist 
die Schnellmeldung sofort auszufüllen und möglichst schnell telefonisch an die 
Wahlzentrale weiterzugeben. Geben Sie dabei zunächst das auf der 
Schnellmeldung angegebene Passwort an.  
Das Ergebnis ist dann rechnerisch richtig, wenn die Summe der ungültigen und 
gültigen Stimmen (C+D) der Zahl der Wählenden (B) entspricht. 
 
Telefon: 0228 - 77 66 55 
Legen Sie bitte erst auf, wenn das Ergebnis für plausibel erklärt wurde! 
 
Mündliche Bekanntgabe des Wahlergebnisses im Stimmbezirk durch die 
Wahlvorstehenden. 
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Sollte es im Zählgeschäft zu Komplikationen kommen, die eine wesentliche 
Verzögerung des Abschlusses zur Folge haben, sind die Wahlzentrale oder die für 
Ihren Stimmbezirk zuständige Bezirksverwaltungsstelle frühzeitig telefonisch zu 
informieren. 
Scheuen Sie sich nicht, dann anzurufen, wenn Sie erkennen, dass Sie das Problem 
nicht lösen können. 
 
Wahlzentrale (Bonn)    0228 - 77 66 44 (Sammelnummer) 
Bezirksverwaltung Bad Godesberg 0228 - 77 51 40 
Bezirksverwaltung Beuel   0228 - 77 49 53 
       0228 - 77 49 16 
Bezirksverwaltung Hardtberg  0228 - 77 47 02 
       0228 - 77 47 19 
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Vervollständigung der Niederschrift (der jeweiligen Wahl) 
(siehe Anhang, Seiten 45-52) 

 
Während die Wahlvorstehenden die Schnellmeldung durchgeben, prüfen und 
vervollständigen die Schriftführenden die Niederschrift.  
 

Schritt Vorgehensweise  

01 Prüfen der Eintragungen zum Wahlvorstand und ggf. zu besonderen 
Vorkommnissen sowie der Ermittlung und Feststellung des 
Wahlergebnisses. 

02 Das für plausibel erklärte Wahlergebnis säuberlich in Ziffer 4 der 
Niederschrift übertragen. 

03 Die Stimmzettel, über deren Gültigkeit oder Ungültigkeit der 
Wahlvorstand einen Beschluss gefasst hat, der Niederschrift als 
Anlage beifügen (roter Umschlag). Dies ist unter Ziffer 3.45 der 
Niederschrift entsprechend einzutragen. 

04 Anschließend unter Ziffer 5.6 der Niederschrift Ort und Datum 
eintragen und unterschreiben. Die Niederschrift an die übrigen 
Mitglieder des Wahlvorstandes zur Genehmigung und Unterschrift 
weitergeben. 

 
 

 
NICHT VERGESSEN! 

ALLE Mitglieder des Wahlvorstandes müssen ALLE 
Niederschriften unterschreiben! 

 
 
Bevor mit der Auszählung der nächsten Wahl begonnen wird, sind erst die 
Wahlunterlagen zu verpacken! 
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IX. VERPACKEN DER WAHLUNTERLAGEN  
(der Integrationsratswahl am 14. September 2025)  
 
Paket 1: Stimmzettelumschläge und Teilniederschrift 
▪ Die Stimmzettelumschläge kommen in einen bereits mit „Wahl des Bonner 

Integrationsrates“ gekennzeichneten Umschlag, der verschlossen und mit dem 
roten Siegel „Wahlamt“ versiegelt wird. 

▪ Die Teilniederschrift ist separat beizufügen. 
▪ Beides zusammen in der separaten orangenen Einschlagmappe „Wahl des 

Bonner Integrationsrates“ dem Annahmeteam übergeben und nicht in den 
Koffer packen.  

 
 

X. VERPACKEN DER WAHLUNTERLAGEN  
(der drei übrigen Wahlen am 14. September 2025)  
(Erst nach Durchgabe der jeweiligen Schnellmeldung!) 

 
Packen der Pakete der jeweiligen Wahl 
 
Paket 2: Stimmzettel 
▪ Alle Stimmzettel aus den Stapeln zu A (ohne Beschlussfassung) sortiert nach 

Wahlvorschlägen (Kandidierenden / Parteien / Politische Vereinigungen) 
kommen jeweils in einen Umschlag (gekennzeichnet durch Aufkleber mit 
Namen der Kandidierenden / Partei / politischen Vereinigung).  

Hinweis: 
In jedem Wahlkoffer befinden sich Umschläge zum Verpacken in ausreichenden 
Mengen. So können bei Bedarf für eine kandidierende Person / Partei / Politische 
Vereinigung auch mehrere Umschläge genutzt werden (ohne dass diese aufgrund 
vieler Stimmzettel reißen). 
Bitte alle Umschläge, die nicht Anlage zur Niederschrift sind, jetzt entsprechend mit 
den vorhandenen Siegelmarken versiegeln. 
 
Paket 3: Ungekennzeichnete Stimmzettel 
▪ Alle Stimmzettel aus dem Stapel B, also alle ungekennzeichneten Stimmzettel 

(und somit ungültig), kommen zusammen in einen Umschlag. 
 
Paket 4: Wahlscheine (auch die der Integrationsratswahl) 
▪ Alle eingenommenen gültigen Wahlscheine (ohne Beschlussfassung) kommen 

in einen Umschlag. 
▪ Alle einbehaltenen ungültigen Wahlscheine kommen in einen Umschlag. 
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Paket 5: Stimmzettel, über die jeweils ein Beschluss gefasst wurde 
▪ Alle nicht eindeutig gekennzeichneten Stimmzettel aus dem Stapel C, über die 

beschlossen wurde, kommen in einen roten Umschlag „Anlage zur 
Niederschrift“.  

▪ Diesen Umschlag NICHT versiegeln, da die Anzahl der Anlagen bei der 
Kofferrückgabe mit der Angabe unter Ziffer 3.45 in der Wahlniederschrift 
abgeglichen wird. 

 
Alle unbenutzten, nicht ausgegebenen Stimmzettel werden zusammen mit den 
übrigen Materialien, die im Koffer waren (Straßenverzeichnis, Gesetzestexte etc.) 
abends wieder von den Wahlvorstehenden Personen oder deren Beauftragten im 
Koffer zurückgegeben. 
 
Bitte beachten Sie: die Wahlurnen sollen nicht als Mülleimer genutzt werden! 
 
 
Was kommt in die Einschlagmappe? 
(bitte separat - zusätzlich zum Koffer - beim Annahmeteam abgeben) 
 

1. Die von allen unterzeichnete Anwesenheitsliste (wegen Überweisung des 
Erfrischungsgeldes). 

2. Die jeweiligen Vorschreibblätter. Hieraus können sich bei der Prüfung der 
Unterlagen (nach der Wahl) u.U. schon Rückschlüsse bei unklaren 
Ergebnissen ergeben. 

3. Die jeweiligen Niederschriften mit den beizufügenden Anlagen.  

4. Der rote Umschlag „Anlage zur Niederschrift“ mit den nicht eindeutig 
gekennzeichneten Stimmzetteln (von allen drei Wahlen), über die 
beschlossen wurde (Paket 5). 

5. Die drei Schnellmeldungen. 

6. Das Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine. 

7. Das Verzeichnis über die Ausfälle im Wahlvorstand am Wahltag. 

8. Die Blätter mit den eventuell notierten und von der Meldebehörde zu 
berichtigenden Adressen („Mängel im Wählerverzeichnis“). 

9. Der Umschlag mit den nicht ausgegebenen Taxischeinen. 
 

Das Wählerverzeichnis bitte gemeinsam mit der Einschlagmappe 
abgeben! 
Ebenso den Umschlag mit den Stimmzettelumschlägen sowie die 
Teilniederschrift zur Integrationsratswahl. 
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Was kommt in den Koffer? 
 

1. Die (nach Kandidierenden/ Parteien / Politischen Vereinigungen gepackten) 
Umschläge mit gültigen Stimmzetteln (verschlossen und versiegelt, s.o. 
unter Paket 2). 

2. Der Umschlag mit den leer abgegebenen Stimmzetteln (verschlossen und 
versiegelt, s.o. unter Paket 3). 

3. Die beiden Umschläge mit den eingenommenen gültigen sowie den 
einbehaltenen ungültigen Wahlscheinen (s.o. unter Paket 4). 

4. Nicht benötigte Umschläge.  

5. Die Sortierbox mit dem Büromaterial. 
 
Die Wahlurne (komplett leer) verbleibt im Wahlraum. 
 
 
Bitte räumen Sie den Wahlraum im Anschluss gemeinsam auf und 
hinterlassen Sie ihn so, wie Sie ihn vorgefunden haben. 
 
Die Freizeitbescheinigung erst nach Ermittlung der Ergebnisse im Stimmbezirk 
sowie Unterzeichnung der Wahlniederschriften und der Anwesenheitsliste 
ausgeben! 
 
Das Erfrischungsgeld wird etwa eine Woche nach dem Wahleinsatz 
überwiesen. Hierfür ist die Unterschrift auf den drei Niederschriften und der 
Anwesenheitsliste zwingend erforderlich. 
 
 
Rückgabe  

▪ des Wahlkoffers, 
▪ der Einschlagmappe, 
▪ des Wählerverzeichnisses 
sowie 
▪ der orangenen Einschlagmappe mit den Unterlagen für die 

Integrationsratswahl 

erfolgt durch die Wahlvorstehenden oder von diesen Beauftragten noch am 
Wahlabend dort, wo diese den Wahlkoffer am Tag zuvor abgeholt haben. 
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Bundesstadt Bonn 
Die Oberbürgermeisterin 
Wahlamt 
Berliner Platz 2 
53111 Bonn 

 

 

 

— 

Dokumentenklasse B (nur für den Dienstgebrauch)

  Bundesstadt Bonn – Amt 33 – 53111 Bonn 

 

QR-Code 

ADRESSFELD  

  

 
 Mit dem QR-Code können Sie Ihre Briefwahlunterlagen 

online beantragen. 
                                                                                                         

Wahlbenachrichtigung zur 
     Wahl des Rates und der Bezirksvertretung sowie 
     Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters (und ggf. erforderlichen Stichwahl) 
     Wahl des Integrationsrates 
 

Wahltag: Sonntag, 14. September 2025, Wahlzeit: 8 bis 18 Uhr 
und falls erforderlich für die Stichwahl der Oberbürgermeisterin/ des Oberbürgermeisters am 

Sonntag, 28. September 2025, Wahlzeit: 8 bis 18 Uhr 
 

Wahlraum Stimmbezirk  
 Nr. im Wählerverzeichnis 
  
  
  

 
 

Guten Tag XXX, 
 

Sie sind für die oben angekreuzten Wahlen im Wählerverzeichnis eingetragen und können im angegebenen 
Wahlraum wählen, sofern Sie nicht vor dem Wahltag umziehen. Bringen Sie dazu bitte diese 
Wahlbenachrichtigung mit. Das Wahlrecht kann auch bei Verlust der Wahlbenachrichtigung ausgeübt werden. 
Bitte halten Sie grundsätzlich Ihren Personalausweis - Unionsbürger*innen: Ihren Identitätsausweis - oder 
Reisepass oder bereit. 
 

Wenn Sie durch Briefwahl oder in einem anderen Wahlraum in Ihrem Wahlbezirk wählen wollen, müssen Sie einen 
Wahlschein beantragen. Den Antrag können Sie mit dem Vordruck auf der Rückseite stellen. Er kann auch ohne 
Vordruck schriftlich, elektronisch an briefwahl@bonn.de oder mündlich (nicht telefonisch) gestellt werden. Dabei 
sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) anzugeben. 
Es sollte auch die oben mitgeteilte Nummer im Wählerverzeichnis angegeben werden. Der Antrag kann beim 
Wahlbüro abgegeben oder in einem frankierten Umschlag übersandt werden. Wahlscheinanträge werden nur bis 
Freitag, dem 12. September 2025 (bei einer Stichwahl bis Freitag, dem 26. September 2025), 15 Uhr, 
entgegengenommen; bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung noch bis zum Wahltag, 15 Uhr.  
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen auf dem Postweg übersandt. Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen können auch persönlich in einem der Wahlbüros in Bonn beantragt und abgeholt werden. 
Wer für eine andere Person Wahlschein und Briefwahlunterlagen abholt, muss eine schriftliche Vollmacht (keine 
Generalvollmacht) der wahlberechtigten Person(-en) vorlegen. Wird in Ihrem Wahlraum oder Briefwahlbezirk unter 
Angabe der Altersgruppe und Geschlecht gewählt, ist neben der Nummer im Wählerverzeichnis ein Buchstabe 
abgedruckt. Dieses Verfahren dient der repräsentativen Wahlstatistik. Wahlgeheimnis und Datenschutz werden 
selbstverständlich gewahrt. 
 

Sollten Sie Fragen – auch zu barrierefreien Wahlräumen – haben, können Sie sich gerne unter der 
Sammelrufnummer 0228 - 77 22 55 melden. Blinde und sehbehinderte Wähler*innen können kostenlose 
Wahlhilfen unter der Rufnummer 02159 - 96 55 0 beim Blinden- und Sehbehindertenverein Nordrhein e.V. 
anfordern. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Wahlamt der Bundesstadt Bonn 
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 ________________________  

1) Nur bei Erteilung eines Wahlscheins nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KWahlG anzugeben. 
2) Nur ausfüllen, wenn die Versandanschrift nicht mit der Wohnung übereinstimmt. 
3) Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides statt wird hingewiesen. 
4) Unzutreffendes streichen. 

 
 

Wahlschein 

für die Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters und die Wahl  
des Rates und der Bezirksvertretung in der Bundesstadt Bonn 

 

am 14. September 2025 
 

 

Adressfeld 
 
 

 

Wahlschein-Nr.:  

Wählerverzeichnis Nr.:  
 

Wahlbezirk:  
 
Stimmbezirk 1): 

 
wohnhaft in (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 2) 

 

 
kann gegen Abgabe dieses Wahlscheins in dem oben genannten Wahlbezirk 

1. unter Vorlage eines Personalausweises – Unionsbürger/innen eines Identitätsausweises – oder Reisepasses 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks  
oder 

2. durch Briefwahl 

an der Wahl der Oberbürgermeisterin/des Oberbürgermeisters und der Wahl des Rates und der Bezirksvertretung 
teilnehmen. 

 
 
Bonn, den  
 ____________________________________________________________________________________________________________  

 
 

(Dienstsiegel) 

Bundesstadt Bonn 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
 

Unterschrift SB 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(Unterschrift / kann bei automatisierter Erstellung des Wahlscheines entfallen) 
 

 
 

Für Briefwähler/innen 

Eine gültige Stimmabgabe liegt bei der Briefwahl nur vor, wenn die wählende Person die nachstehende Versicherung an Eides statt3) 
unter Angabe des Tages persönlich und handschriftlich unterschrieben hat. Der Zusatz - gemäß dem erklärten Willen der wählenden 
Person – ist nur für den Fall vorgesehen, dass eine wählende Person, der/die des Lesens unkundig oder aufgrund Behinderung nicht in 
der Lage ist, den Stimmzettel eigenhändig auszufüllen, sich gemäß § 25 Absatz 5 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes bei der Ausfüllung 
einer Hilfsperson bedient. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Sie hat die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ 
zu unterzeichnen. Außerdem ist die Hilfsperson zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt 
hat. Auf die Strafbarkeit einer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der wahlberechtigten Person oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten erfolgten Stimmabgabe wird hingewiesen. 

 

 

Versicherung an Eides statt zur Briefwahl 
 
Ich versichere gegenüber der Oberbürgermeisterin an Eides statt, dass ich den beigefügten Stimmzettel persönlich – gemäß dem 
erklärten Willen der wahlberechtigten Person 4) – gekennzeichnet habe. 
 
 
 __________________________________________ , den  _______________________  
 (Ort)            (Datum) 
 

 _________________________________________________________________________  
 (Unterschrift: Vor- und Familienname) 
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 ________________________  

1) Nur bei Erteilung eines Wahlscheins nach § 9 Abs. 2 Satz 2 KWahlG anzugeben. 
2) Nur ausfüllen, wenn die Versandanschrift nicht mit der Wohnung übereinstimmt. 
3) Auf die Strafbarkeit einer falsch abgegebenen Versicherung an Eides statt wird hingewiesen. 
4) Unzutreffendes streichen. 

 
 

Wahlschein 

für die Wahl des Integrationsrats in der Bundesstadt Bonn 
 

am 14. September 2025 
 

 

Adressfeld 
 
 

 

Wahlschein-Nr.: 

Wählerverzeichnis Nr.: 

Wahlbezirk:  
 
Stimmbezirk 1): 

 
wohnhaft in (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 2) 

 

 
kann gegen Abgabe dieses Wahlscheins in dem oben genannten Wahlbezirk 

1. unter Vorlage eines Personalausweises – Unionsbürger/innen eines Identitätsausweises – oder Reisepasses 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks  
oder 

2. durch Briefwahl 

an der Wahl des Integrationsrats teilnehmen. 

 
 
Bonn, den  
 ____________________________________________________________________________________________________________  

 
 

(Dienstsiegel) 

Bundesstadt Bonn 
Die Oberbürgermeisterin 
Im Auftrag 
 

Unterschrift SB 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(Unterschrift / kann bei automatisierter Erstellung des Wahlscheines entfallen) 
 

 
 

Für Briefwähler/innen 

Eine gültige Stimmabgabe liegt bei der Briefwahl nur vor, wenn die wählende Person die nachstehende Versicherung an Eides statt3) 
unter Angabe des Tages persönlich und handschriftlich unterschrieben hat. Der Zusatz - gemäß dem erklärten Willen der wählenden 
Person – ist nur für den Fall vorgesehen, dass eine wählende Person, der/die des Lesens unkundig oder aufgrund Behinderung nicht in 
der Lage ist, den Stimmzettel eigenhändig auszufüllen, sich gemäß § 25 Absatz 5 Satz 1 des Kommunalwahlgesetzes bei der Ausfüllung 
einer Hilfsperson bedient. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Sie hat die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ 
zu unterzeichnen. Außerdem ist die Hilfsperson zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt 
hat. Auf die Strafbarkeit einer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der wahlberechtigten Person oder ohne 
eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten erfolgten Stimmabgabe wird hingewiesen. 

 

 

Versicherung an Eides statt zur Briefwahl 
 
Ich versichere gegenüber der Oberbürgermeisterin an Eides statt, dass ich den beigefügten Stimmzettel persönlich – gemäß dem 
erklärten Willen der wahlberechtigten Person 4) – gekennzeichnet habe. 
 
 
 __________________________________________ , den  _______________________  
 (Ort)            (Datum) 
 
 _________________________________________________________________________  
 (Unterschrift: Vor- und Familienname) 
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Beispiele gültiger und ungültiger Stimmen                                    Anlage 1 

                                                                                                   

  
Die nachstehenden Beispiele, die sich auf anerkannte Auslegungsregeln und auf Ent-
scheidungen im Wahlprüfungsverfahren stützen, sollen den Wahlvorständen Anhalts-
punkte für die von ihnen zu treffenden Entscheidungen geben. Die Zusammenstellung 
ist nicht erschöpfend. 
 
Bei der Prüfung der Gültigkeit der Stimmen kommt es entscheidend darauf an, ob der 
Wille der Wählerin/des Wählers eindeutig zu erkennen und ob das Wahlgeheim-
nis gewahrt ist. Dabei soll nicht kleinlich vorgegangen werden. In der Regel ist davon 
auszugehen, dass der/die Wähler/-in eine gültige Stimme abgeben wollte. 
 
 

A. Nur bei der Briefwahl: Mängel im Umschlag  

 
Ungültig ist die Stimme, wenn 
1. der Stimmzettel nicht in einem amtlichen Stimmzettelumschlag abgegeben wor-

den ist,  
2. der Stimmzettelumschlag mit einem das Wahlgeheimnis verletzenden Kennzei-

chen versehen ist, das auf den/die Wähler/-in oder einen engeren Kreis von 
Wählern/Wählerinnen hinweist. 

 
Gültig ist die Stimme, wenn der Stimmzettelumschlag Fehler im Papier enthält oder 
leicht beschädigt oder eingeknickt oder leicht zerknittert ist. 
 
 

B. Mängel in der äußeren Beschaffenheit des Stimmzettels 

 
Ungültig ist die Stimme, wenn der Stimmzettel 
1. als nichtamtlich erkennbar ist, also etwa einem Flyer entnommen oder dem/der 

Wähler/-in von einer Partei oder von einer Wählergruppe ins Haus gesandt wor-
den ist,  

2. zwar gekennzeichnet, aber völlig durchgestrichen oder durchgerissen ist,  
3. nur aus einem Teilstück des amtlichen Stimmzettels besteht, auch wenn das 

Teilstück eine Kennzeichnung enthält,  
4. für einen anderen Wahl- oder Stadtbezirk bestimmt ist, 
5. für eine andere Wahl bestimmt ist oder von einer früheren Wahl herrührt. 

 
Gültig ist die Stimme, wenn der Stimmzettel 
1. schlecht bedruckt oder schlecht abgetrennt oder sonst leicht beschädigt oder 

mit technischen Herstellungsfehlern oder mit Fehlern im Papier behaftet ist, 
2. leicht eingerissen oder eine Ecke von ihm abgerissen ist,  
3. bei der Briefwahl beim Herausnehmen aus dem Stimmzettelumschlag oder 

sonst beim Zählgeschäft zerrissen oder zerschnitten worden ist; das hat vor al-
lem der Briefwahlvorstand zu beachten, wenn Scheren oder Brieföffner zum 
Öffnen der (zugeklebten) Stimmzettelumschläge verwendet worden sind. 
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C. Mängel in der Kennzeichnung 

 
Ungültig ist die Stimme, wenn auf dem Stimmzettel 
1. kein Kennzeichen angebracht ist,  
2. ein Fragezeichen angebracht worden ist,  
3. die Rückseite gekennzeichnet ist,  
4. mehrere Kennzeichnungen angebracht und nicht alle bis auf eine Kennzeich-

nung zweifelsfrei getilgt sind oder nicht bei einer vermerkt ist: "gilt" oder derglei-
chen, 

5. der Name eines Bewerbers/einer Bewerberin oder die Namen einzelner, meh-
rerer oder aller Bewerber/-innen einer Liste offensichtlich bewusst durchgestri-
chen und/oder zusätzliche Namen angebracht sind, der zugehörige Kreis aber 
gekennzeichnet ist,  

6. ein Kreuz angebracht ist, das (nicht nur geringfügig über ein Feld hinausragend) 
sich über mehrere Kreise oder Felder erstreckt, auch wenn der Schnittpunkt des 
Kreuzes in einem Feld oder Kreis liegt,  

7. eine Liste oder einen/eine Bewerber/-in angekreuzt, andere angestrichen wor-
den sind (das Kreuz hat keinen Vorrang!),  

8. mehrere Kreise oder Felder durchgestrichen, aber mehr als ein Kreis oder mehr 
als ein Feld nicht durchgestrichen sind, mag auch ein Kreis oder Feld gekenn-
zeichnet sein,  

9. nur ein Feld oder Kreis nicht gekennzeichnet ist, aber alle anderen teils durch 
Kreuze, teils durch Striche gekennzeichnet sind,  

10. eine Liste oder ein/eine Bewerber/-in durch einen Riss in den Kreis oder durch 
Beschädigung mit einem scharfen Gegenstand, wenn auch im Kreis, gekenn-
zeichnet ist. 

 
Gültig ist die Stimme, wenn auf dem Stimmzettel 
1. die Kennzeichnung durch Nachziehen des Kreises oder durch dessen Ausma-

len oder durch Umranden des Feldes vorgenommen ist,  
2. das Kennzeichen neben dem Kreis, aber so angebracht ist, dass über die Zu-

rechnung kein Zweifel besteht,  
3. neben der eindeutigen Kennzeichnung die Bezeichnung der gekennzeichneten 

Liste vermerkt ist,  
4. als Kennzeichnung der Name oder die Bezeichnung der Liste in dem vorgese-

henen Kreis eingetragen ist,  
5. die Parteibezeichnung oder die Bezeichnung einer Wählergruppe - oder das 

Kennwort der Liste beziehungsweise das Kennwort eines Bewerbers/einer Be-
werberin - angekreuzt, angestrichen oder umrandet ist,  

6. die Kennzeichnung außerhalb des Kreises, aber innerhalb des Feldes einer 
Liste eindeutig erfolgt ist,  

7. in einem freien Feld oder an einer freien Stelle der Name oder das Kennwort 
einer Liste - oder der Name oder das Kennwort eines Bewerbers/einer Bewer-
berin - vermerkt und dieser Eintrag durch Strich oder Pfeil mit dem Namen der 
Liste, des Bewerbers/der Bewerberin oder seinem Kreis oder seiner Parteibe-
zeichnung - oder der Bezeichnung der Wählergruppe - verbunden ist,  

8. der Stimmzettel bei der Tilgung einer Kennzeichnung verletzt oder sonst leicht 
beschädigt worden ist,  

9. alle Listenbezeichnungen oder alle Bezeichnungen der Bewerber/-innen - oder 
alle Kreise oder Felder mit einer Ausnahme durchgestrichen sind, auch wenn 
nicht noch eine besondere Kennzeichnung des/der nicht durchgestrichenen 
vorgenommen ist (a.A. OVG Thüringen DÖV 2007, 978 und VG Saarlouis, U.v. 
11.12.2015, Az. 3 K 2034/14: wegen Mehrdeutigkeit ungültig),  
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10. sich die mit Tinte oder dergleichen vorgenommene Kennzeichnung beim Zu-
sammenfalten an anderer Stelle abgedruckt hat. 

 
 

D. Verletzung des Wahlgeheimnisses 

 
Ungültig ist die Stimme, 
1. wenn dem Stimmzettel ein Stück Papier oder ein sonstiger Gegenstand, 

wodurch auf die Wähler/-innen oder einen engeren Kreis von  
Wählern/Wählerinnen hingewiesen wird, oder gar die Wahlbenachrichtigung 
des Wählers/der Wählerin beigefügt ist,  

2. wenn der Name des Wählers/der Wählerin auf dem Stimmzettel steht. 
 
Gültig ist die Stimme, 

wenn dem Stimmzettel ein Stück Papier beigefügt ist, das weder auf den/die 
Wähler/-in noch auf einen engeren Kreis von Wählern/Wählerinnen hinweist 
und das auch nicht als Vorbehalt oder unzulässiger Zusatz anzusehen ist. 
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Vorschreibblatt 
 Summe [C] + [D] muss mit [B] übereinstimmen. 
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